
Die Änderung betrifft nur den §1 Absatz 2b und ist durch eine Markierung kenntlich gemacht. Dennoch sollte 
der Übersichtlichkeit halber die ganze Urabstimmungsordnung neu beschlossen werden.

Urabstimmungsordnung der
Studierendenschaft der Universität Bielefeld

I. Grundsätze

§ 1
Antrag auf Urabstimmung

(1) Urabstimmungen werden durchgeführt auf Be-
schluss  des  Studierendenparlaments  oder  auf 
schriftlichen Antrag eines Mitglieds der Studieren-
denschaft, der von mindestens zehn Prozent der 
Mitglieder  der  Studierendenschaft  schriftlich un-
terstützt wird.

(2)  Der  Antrag  auf  Urabstimmung  ist  schriftlich 
und  unter  Nennung  des  Entscheidungsgegen-
standes dem Vorsitz des Studierendenparlaments 
einzureichen. Dem Antrag sind die Unterschriften-
listen als Anlage beizulegen. Die Unterschriftenlis-
ten  müssen  folgende  Angaben  zu  jeder  Unter-
schrift enthalten:

a) vollständiger  Name der oder des Studie-
renden,
b) Matrikelnummer oder mindestens die letz-
ten  3  Ziffern  der  Matrikelnummer der  oder 
des Studierenden und
c) eigenhändige Unterschrift der oder des
Studierenden.

Die Unterschriftenlisten müssen durchnumeriert
und von der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler
unterzeichnet sein.

(3) Der Vorsitz des Studierendenparlaments prüft 
unverzüglich nach Eingang des Antrags auf Urab-
stimmung,  ob  die  formalen  Bedingungen  erfüllt 
sind. Er prüft insbesondere, 

a) ob das notwendige Quorum gem. Absatz 1 
erreicht worden ist und
b) ob der Antrag den Bedingungen des Arti-
kels 27 der Satzung der Studierendenschaft 
genügt.

Der  Vorsitz  muss  innerhalb  von  zwei  Wochen 
nach  Eingang  des  Antrags  auf  Urabstimmung 
eine Entscheidung treffen.

(4) Kommt der Vorsitz nach der Prüfung zu dem 
Ergebnis, dass die  formalen Bedingungen nicht 
erfüllt sind, so erteilt er der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller einen abschlägigen Bescheid. 
Der  Bescheid  ist  mit  einer  Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Ein Widerspruch gegen diesen 
Bescheid  wird  dem  Studierendenparlament  auf 
seiner nächsten Sitzung zur Entscheidung vorge-
legt.

(5) Kommt der Vorsitz nach der Prüfung zu dem 
Ergebnis, dass die formalen Bedingungen erfüllt 
sind, teilt er dies der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller umgehend mit und beruft unverzüglich 
eine Sitzung des Studierendenparlaments ein. Auf 
dieser Sitzung ist eine Urabstimmungskommissi-
on gem. Artikel 29 Abs. 1 der Satzung der Studie-
rendenschaft einzusetzen und der Termin der Ur-
abstimmung zu bestimmen.

(6)  Die  Urabstimmung  ist  frühestens  zwei  Wo-
chen, spätestens aber vier Wochen nach Einset-
zung der Urabstimmungskommission durchzufüh-
ren.  Eine  Durchführung  in  der  vorlesungsfreien 
Zeit ist nicht statthaft.

§ 2
Abstimmungsberechtigung

Abstimmungsberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Urabstimmung Mitglied der Stu-
dierendenschaft der Universität Bielefeld ist.

II. Vorbereitung der Urabstimmung

§ 3
Urabstimmungskommission

(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle 
der  Urabstimmung setzt das Studierendenparla-
ment eine Urabstimmungkommission ein, der fünf 
Mitglieder angehören und die gemäß den Stärke-
verhältnissen  im  Studierendenparlament  nach 
d’Hondt besetzt wird.

(2) Die Urabstimmungskommission wählt aus ih-
ren Reihen die  Urabstimmungsleiterin  oder den 
Urabstimmungsleiter  und  eine  Stellvertreterin 



oder einen Stellvertreter.  Im Falle der Verhinde-
rung der  Urabstimmungsleiterin  oder  des Urab-
stimmungsleiters  übernimmt  die  stellvertretende 
Urabstimmungsleiterin  oder  der  stellvertretende 
Urabstimmungsleiter  die  Aufgaben  und  Rechte 
der  Urabstimmungsleiterin  oder  des  Urabstim-
mungsleiters. Ist auch die stellvertretende Urab-
stimmungsleiterin oder der stellvertretende Urab-
stimmungsleiter  verhindert,  kann  die  Urabstim-
mungsleiterin oder der Urabstimmungsleiter oder 
die  stellvertretende  Urabstimmungsleiterin  oder 
der stellvertretende Urabstimmungsleiter ein Mit-
glied  der  Urabstimmungskommission  ermächti-
gen,  die  Pflichten  und  Rechte  der  Urabstim-
mungsleiterin oder des Urabstimmungsleiters zu 
übernehmen. Die Ermächtigung bedarf einer Be-
gründung  und  der  Schriftform.  Die  Urabstim-
mungsleiterin  oder  der  Urabstimmungsleiter  si-
chert in Abstimmung mit der Hochschulverwaltung 
die  technische  Vorbereitung  und  Durchführung 
der Wahl. Sie oder er führt die Beschlüsse der Ur-
abstimmungskommission aus.

(3)  Die  Urabstimmungskommission  entscheidet 
bei  Streitigkeiten über  die  Auslegung der  Urab-
stimmungsordnung.

(4) Die Urabstimmungskommission ist beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder an-
wesend ist. Sie entscheidet mit einfacher Mehr-
heit. Über ihre Sitzungen wird eine Niederschrift 
angefertigt,  welche  die  Urabstimmungsleiterin 
oder der Urabstimmungsleiter unterzeichnet.

(5)  Zur  konstituierenden  Sitzung  der  Urabstim-
mungskommission lädt die oder der StuPa- Vor-
sitzende ein. Die weitere Einberufung obliegt der 
Urabstimmungsleiterin oder dem Urabstimmungs-
leiter.

§ 4
Urabstimmungshelferinnen und

Urabstimmungshelfer

(1)  Die  Urabstimmungskommission  bestellt  zur 
Durchführung der Urabstimmung Urabstimmungs-
helferinnen und  Urabstimmungshelfer  in  ausrei-
chender Anzahl. Die Ausschreibung für die Pos-
ten der Urabstimmungshelferinnen und Urabstim-
mungshelfer  ist mit  Bekanntgabe des Urabstim-
mungstermins mindestens fünf  Werktage in  ge-
eigneter  Weise  hochschulöffentlich  bekannt  zu 
machen, indem zum Beispiel die Fachschaften in-
formiert  und  Aushänge  vor  der  Cafeteria,  dem 
Westend und der Mensa angebracht werden. Die 
Urabstimmungskommission  wählt  auf  einer  Sit-
zung spätestens eine Woche vor der  Urabstim-

mung die  Urabstimmungshelferinnen und Urab-
stimmungshelfer aus den eingegangenen Bewer-
bungen aus und teilt die Entscheidung den Be-
werberinnen und Bewerbern mit.

(2) Die Mitglieder der Urabstimmungskommission 
und die Urabstimmungshelferinnen und Urabstim-
mungshelfer  werden  durch  Unterschrift  gegen-
über  dem  Vorsitzenden  oder  der  Vorsitzenden 
des  Studierendenparlaments  verpflichtet,  die 
Grundsätze der Arbeit  der verfassten Studieren-
denschaft der Universität Bielefeld und die Urab-
stimmungsordnung einzuhalten. 

§ 5
Unvereinbarkeit

Als  Mitglieder  der  Urabstimmungskommission 
und als Urabstimmungshelferinnen und Urabstim-
mungshelfer dürfen keine Mitglieder des Ältesten-
rates bestellt werden.

§ 6
Verzeichnis der Abstimmungsberechtigten

(1)  Die  Urabstimmungskommission  erstellt  ein 
Verzeichnis der Abstimmungsberechtigten, in dem 
jede und jeder Abstimmungsberechtigte mit Na-
men, Vornamen, Matrikelnummer und Fakultäts-
zugehörigkeit aufzuführen ist.

(2) Bei der Aufstellung des Verzeichnisses ist den 
Erfordernissen des Datenschutzes Rechnung zu 
tragen.

(3)  Einsprüche  gegen  die  Richtigkeit  des  Ver-
zeichnisses  der  Abstimmungsberechtigten  kön-
nen bei der Urabstimmungsleiterin oder dem Ur-
abstimmungsleiter bis zum Ablauf der Wahlhand-
lung schriftlich oder zur Niederschrift erklärt wer-
den;  über  den Einspruch entscheidet  die  Urab-
stimmungsleiterin oder der Urabstimmungsleiter. 

§ 7
Bekanntmachung der Urabstimmung

Die Urabstimmungskommission macht die Urab-
stimmung  unverzüglich  öffentlich  innerhalb  der 
Studierendenschaft  bekannt,  spätestens  jedoch 
fünf  Vorlesungstage  vor  Beginn  der  Urabstim-
mung.  Dies geschieht  insbesondere  durch eine 
Flugschrift, die mindestens enthält:

1. Ort und Datum ihrer Veröffentlichung,
2. die Abstimmungstage,
3. Ort und Zeit der Stimmabgabe,



4.  die  zur  Abstimmung  gestellte  Frage  im 
Wortlaut,
5. einen Hinweis auf die Einspruchsmöglich-
keit nach § 6 (3),
6. einen Hinweis auf die bei der Briefabstim-
mung zu beachtenden Fristen und
7. einen Hinweis auf die Form des Nachwei-
ses der Abstimmungsberechtigung.

§ 8
Abstimmungszettel

(1)  Bei  der  Abstimmung  sind  amtliche  Abstim-
mungsunterlagen,  insbesondere  Abstimmungs-
zettel  zu  verwenden.  Bei  Briefabstimmung  sind 
zusätzlich  amtliche  Abstimmungsscheine,  amtli-
che  Abstimmungsbriefumschläge  und  amtliche 
Abstimmungsumschläge zu verwenden.

(2)  Für  die  Herstellung  der  amtlichen  Abstim-
mungsunterlagen  ist  die  Urabstimmungsleiterin 
oder der Urabstimmungsleiter zuständig. Sie oder 
er kann dabei die Amtshilfe des AStA in Anspruch 
nehmen.

(3) Der Stimmzettel enthält die zur Abstimmung 
gestellte Frage im Wortlaut sowie vorbereitete Ab-
stimmungsmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“.

III. Durchführung der Urabstimmung

§ 9
Stimmabgabe

(1) Die oder der Abstimmende gibt ihre bzw. seine 
Stimme in der Weise ab, dass sie ihre Entschei-
dung bzw. er seine Entscheidung durch ein auf 
den Abstimmungszettel gesetztes Kreuz kenntlich 
macht.

(2) Daraufhin wirft die oder der Abstimmende den 
mit der beschrifteten Seite nach innen gefalteten 
Abstimmungszettel in die Abstimmungsurne.

(3) Bei der Stimmabgabe hat die oder der Abstim-
mende ihre bzw. seine Abstimmungsberechtigung 
nachzuweisen. Bei der Stimmabgabe wird die Ab-
stimmungsberechtigung geprüft  und die Teilnah-
me an der  Abstimmung im Verzeichnis der Ab-
stimmungsberechtigten  vermerkt,  so  dass  eine 
mehrmalige  Stimmabgabe  ausgeschlossen  ist. 
Die Form des Nachweises der Abstimmungsbe-
rechtigung und die Prüfung der Abstimmungsbe-
rechtigung bestimmt die Urabstimmungskommis-
sion auf ihrer ersten Sitzung.

(4) Die Abstimmungshandlung ist öffentlich.

§ 10
Briefabstimmung

(1)  Abstimmungsberechtigte  können  ihr  Abstim-
mungsrecht  auch  durch  Briefabstimmung  aus-
üben. Der Antrag auf Briefabstimmung wird form-
los gestellt. Anträgen auf Briefabstimmung ist nur 
dann stattzugeben, wenn sie spätestens bis zu ei-
nem von der Urabstimmungskommission zu be-
stimmenden Termin bei der Urabstimmungsleite-
rin  oder  dem Urabstimmungsleiter  eingegangen 
sind.

(2) Die oder der Briefabstimmende erhält als Brie-
fabstimmungsunterlagen mindestens den Abstim-
mungszettel, den Abstimmungsumschlag, den Ab-
stimmungsschein und den Abstimmungsbriefum-
schlag.  Die  Briefabstimmungsunterlagen  sind 
spätestens 3 Tage vor Beginn der Abstimmung an 
der Urne zu versenden.

(3) Bei der Briefabstimmung hat die die oder der 
Abstimmende  der  Urabstimmungsleiterin  oder 
dem Urabstimmungsleiter im verschlossenen Ab-
stimmungsbriefumschlag 

1. ihren oder seinen Abstimmungsschein und
2.  in  einem  besonderen  Abstimmungsum-
schlag ihren oder seinen Abstimmungszettel 
so  rechtzeitig  zuzuleiten,  dass  der  Abstim-
mungsbriefumschlag  spätestens  am  letzten 
Abstimmungstag  innerhalb  der  festgelegten 
Dauer der Abstimmungszeit eingeht.

(4) Die Urabstimmungsleiterin oder der Urabstim-
mungsleiter sammelt die bei ihr oder bei ihm ein-
gegangenen  Abstimmungsbriefumschläge  und 
hält sie bis zum Schluss der Urabstimmung unter 
Verschluss.

(5)  Unmittelbar  nach  Abschluss  der  Urabstim-
mung  übergibt  die  Urabstimmungsleiterin  oder 
der  Urabstimmungsleiter  die  eingegangenen 
Briefumschläge  der  Urabstimmungskommission 
zur Prüfung. Nach Vermerken der Stimmabgabe 
im Verzeichnis der Abstimmungsberechtigten wer-
den die Abstimmungszettel den Abstimmungsum-
schlägen entnommen, ohne die Abstimmungszet-
tel aufzufalten. Diese Abstimmungszettel werden 
mit  den  Abstimmungszetteln  in  der  Urne  ver-
mischt.

(6) Hat eine Abstimmende oder ein Abstimmender 
sowohl per Briefabstimmung als auch per Urnen-
abstimmung abgestimmt, so sind die Briefabstim-
mungsunterlagen  dieser  Person  zu  vernichten. 



Enthält  der  Abstimmungsumschlag  mehr  als 
einen Abstimmungszettel, so ist diese Stimme un-
gültig.

§ 11
Sicherungsbestimmungen

(1) Die Urabstimmungsleiterin oder der Urabstim-
mungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
oder der Abstimmende bei der Abstimmung den 
Abstimmungszettel  unbeobachtet  kennzeichnen 
und zusammenfalten kann, die erforderliche Zahl 
an Abstimmungsurnen zur Verfügung steht und in 
den  Abstimmungsräumen  Abstimmungszettel  in 
ausreichender Zahl bereitgehalten werden.

(2) Für die Aufnahme der Abstimmungszettel sind 
verschließbare Abstimmungsurnen zu verwenden, 
die so eingerichtet sein müssen, dass die einge-
worfenen Abstimmungszettel  nicht vor dem Öff-
nen  der  Urne  bei  der  Auszählung  entnommen 
werden  können.  Vor  Beginn  der  Stimmabgabe 
müssen sich zwei Mitglieder der Urabstimmungs-
kommission davon überzeugen, dass die Abstim-
mungsurnen  leer  sind.  Sie  haben  die  Abstim-
mungsurnen so zu verschließen und zu versie-
geln, dass zwischen den Abstimmungszeiten der 
einzelnen  Wahltage  Abstimmungszettel  weder 
eingeworfen  noch  entnommen  werden  können. 
Die Urnen sind an einem sicheren Ort zu verwah-
ren. Während der Abstimmungszeit sind die Ur-
nen ständig von zwei Urabstimmungshelferinnen 
oder Urabstimmungshelfern zu beaufsichtigen.

IV. Ergebnisfeststellung

§ 12
Auszählung

(1)  Unmittelbar nach Beendigung der  Urabstim-
mung erfolgt die Auszählung der Stimmen durch 
die Urabstimmungskommission und durch die von 
ihr  beauftragten  Urabstimmungshelferinnen  und 
Urabstimmungshelfer.  Die Auszählung ist öffent-
lich und erfolgt ohne Unterbrechung. Zu ermitteln 
sind die Zahlen

1. aller insgesamt abgegebenen Stimmen,
2. der insgesamt abgegebenen gültigen Stim-
men,
3. der auf die Antwortmöglichkeiten „Ja“ und
„Nein“ entfallenden gültigen Stimmen.

Über  die  Auszählung  wird  ein  Protokoll  erstellt, 
das von der Urabstimmungsleiterin oder dem Ur-
abstimmungsleiter unterzeichnet wird. 

(2) Ungültig sind Abstimmungszettel, die 

1. nicht in der vorgeschriebenen Form und
Weise abgegeben worden sind oder
2. als nicht für die Urabstimmung hergestellt
erkennbar sind.

(3) Ungültig sind Stimmen, die

1. den Willen der oder des Abstimmenden
nicht zweifelsfrei erkennen lassen oder
2. Zusätze enthalten.

(4) Über den gesamten Verlauf der Stimmabgabe 
fertigt  die  Urabstimmungskommission  eine  Nie-
derschrift an, die mindestens enthält: 

1.  den Namen der Mitglieder der Urabstim-
mungskommission  sowie  der  Urabstim-
mungshelferinnen und Urabstimmungshelfer,
2. die Zahl der in das Verzeichnis der Abstim-
mungsberchtigten  eingetragenen  Abstim-
mungsberechtigten,
3. den jeweiligen Zeitpunkt, Beginn und Ende 
des Abstimmungsvorgangs sowie die Namen 
der  betreuenden  Urabstimmungshelferinnen 
und Urabstimmungshelfer,
4.  die  Gesamtzahl  der  abgegebenen  Stim-
men,
5. die Gesamtzahl  der  gültigen und ungülti-
gen Abstimmungszettel,
6. die Gesamtzahl der gültigen Stimmen für 
die Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“ und
7. die Unterschriften der Mitglieder der Urab-
stimmungskommission.

(5)  Nach Beendigung  der  Auszählung  sind  alle 
Abstimmungsunterlagen dem Ältestenrat zur Ver-
wahrung  zu  übergeben.  Die  Abstimmungszettel 
werden bis zum Ablauf  der  Anfechtungsfrist, im 
Falle der Anfechtung bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung unter Verschluss aufbewahrt; anschlie-
ßend werden sie vom Ältestenrat vernichtet.

§ 13
Veröffentlichung des Urabstimmungsergeb-

nisses

Das Ergebnis der Urabstimmung ist durch Aus-
hang in der Universität unverzüglich von der Ur-
abstimmungsleiterin oder dem Urabstimmungslei-
ter öffentlich bekannt zu machen.

V. Urabstimmungsprüfung

§ 14
Urabstimmungsprüfung



Die Urabstimmungsprüfung wird vom Ältestenrat
durchgeführt.

§ 15
Anfechtung der Urabstimmung

(1) Die Urabstimmung ist nach Aushang des Ab-
stimmungsergebnisses unbeschadet eines Urab-
stimmungsprüfungsverfahrens gültig.

(2) Jede oder jeder Abstimmungsberechtigte kann 
das  Urabstimmungsergebnis  bei  der  oder  dem 
Vorsitzenden des Ältestenrates innerhalb von sie-
ben  Vorlesungstagen  nach  Aushang  des  Urab-
stimmungsergebnisses mit Angabe von Gründen 
schriftlich anfechten. Daraufhin hat die oder der 
Vorsitzende des Ältestenrates den Ältestenrat un-
verzüglich einzuberufen, spätestens innerhalb ei-
ner Woche.

(3)  Der  Anfechtung  ist  stattzugeben,  wenn  bei 
Durchführung der Urabstimmung gegen die Urab-
stimmungsordnung verstoßen wurde und der fest-
gestellte Verstoß relevanten Einfluss auf das Er-
gebnis der Urabstimmung hat.

(4) Wird die Feststellung des Urabstimmungser-
gebnisses für ungültig erachtet, so ist es aufzuhe-
ben und eine Neufeststellung anzuordnen. 

(5) Wird im Urabstimmungsprüfungsverfahren die 
Urabstimmung ganz oder teilweise für ungültig er-
klärt, so ist sie unverzüglich in dem in der Ent-
scheidung zu bestimmenden Umfang zu wieder-
holen. 

VI. Schlussbestimmungen

§ 16
Kostendeckung

Die Kosten der Durchführung der Urabstimmung 
deckt  das  Studierendenparlament  aus  dem  or-
dentlichen Haushalt.

§ 17
Änderung der Urabstimmungsordnung

Änderungen dieser Urabstimmungsordnung kön-
nen mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
des  Studierendenparlamentes beschlossen wer-
den.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Universität Biele-
feld – Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Urabstimmungsordnung der 
Studierendenschaft der Universität Bielefeld vom 
22. Juni 2006 außer Kraft.


